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1. Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Die Anpassung der SAK-Faktoren entsprechend dem technischen Fortschritt und der gestiegenen Arbeitsproduktivität. Die Senkung der Förderlimite bei den 

einzelbetrieblichen Strukturverbesserungsmassnahmen und die damit verbundene Harmonisierung mit der Gewerbegrenze nach Art. 7 BGBB (1.0 SAK) 

werden befürwortet.  

Im Rahmen der Revision der Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft (SR 913.211; abgekürzt 

IBLV) sind die pauschalen Ansätze für die Starthilfe anzuheben, damit die Anpassung der SAK-Faktoren bei dieser Massnahme zu keiner Leistungsminde-

rung führt.   

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2a Abs. 2-4 Zustimmung Siehe Allgemeine Bemerkungen  
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5. Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Die Anpassung der SAK-Faktoren entsprechend dem technischen Fortschritt und der gestiegenen Arbeitsproduktivität. Die Senkung der Förderlimite bei den 

einzelbetrieblichen Strukturverbesserungsmassnahmen und die damit verbundene Harmonisierung mit der Gewerbegrenze nach Art. 7 BGBB (1.0 SAK) 

werden befürwortet.  

Im Rahmen der Revision der Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft (SR 913.211; abgekürzt 

IBLV) sind die pauschalen Ansätze für die Starthilfe anzuheben, damit die Anpassung der SAK-Faktoren bei dieser Massnahme zu keiner Leistungsminde-

rung führt.   

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Zustimmung Siehe Allgemeine Bemerkungen  
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6. Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Die Strukturverbesserungen bieten wertvolle Unterstützung in der Entwicklung des ländlichen Raumes und zur Verbesserung der betrieblichen Grundlagen, 
der Erhaltung rationeller Produktionsmittel und der Senkung der Produktionskosten. 

Die vorgesehenen Anpassungen ermöglichen eine optimale Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten und Entwicklungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Ersatz des Begriffs  

'Bundesamt' durch 'BLW' 

Zustimmung   

Art. 3 Abs. 1 

 

 

Zustimmung 

 

 

Die Harmonisierung der Förderlimite mit der Gewerbegrenze 
nach Art. 7 BGBB (1.0 SAK) wird befürwortet.  

Die Anpassung der SAK-Faktoren und der unverändert mi-

nimale Arbeitsbedarf von 1.25 SAK für die Gewährung von 

Investitionshilfen an den Bau von Ökonomiegebäuden be-

ziehungsweise die höheren SAK-Werte bei Neubauten oder 

umfassenden Umbauten von Ökonomiegebäuden für Milch-

kühe, Mutterschweine, Legehennen oder Gewächshäuser 

nach Art. 3 Abs. 1
ter

 Bst. a und b SVV bewirken indirekte 

eine Anhebung der Förderschwelle. Mit dieser Anpassung 

können wettbewerbsfähige Strukturen sowie die überbetrieb-

liche Zusammenarbeit verstärkt und besser unterstützt wer-

den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 3 Bst. a Die Beschränkung der anrechenbaren LN auf Flächen in-

nerhalb einer Fahrdistanz von 10 km wird grundsätzlich 

befürwortet, doch soll für die traditionelle, landschaftsprä-

gende Maiensässbewirtschaftung eine Ausnahmemöglich-

keit  vorgesehen werden. 

Für die traditionelle Berglandwirtschaft, insbesondere in den 

Kantonen Graubünden und Bern, hat die Ausweitung der 

Produktionsgrundlagen durch die Erschliessung und Nut-

zung höher gelegener Futterflächen für die Viehwirtschaft 

eine hohe Bedeutung. Aus diesem Grund soll in Gebieten 

mit traditioneller, landschaftsprägender Maiensässbewirt-

schaftung eine Ausnahmemöglichkeit für die Anerkennung 

entfernt gelegener Betriebsflächen geschaffen werden.     

 

Art. 3a In Gebieten des Berg- und Hügelgebietes, in denen die 

Bewirtschaftung oder eine genügende Besiedlungsdichte 

gefährdet ist, soll der minimale Arbeitsbedarf auf 0.6 SAK 

festgelegt werden.  

In abgelegenen Gebieten, soll die generelle Eintre-

tensschwelle zur Kompensation der tieferen Faktoren auf 0.6 

SAK (bisher 0.75) abgesenkt werden. Dies zur Harmoni-

sierung auf die vom Parlament beschlossene Schwelle nach 

Art. 5 Bst. a BGBB (kantonale Kompetenzregelung für die 

Gewerbedefinition). Damit können in Gebieten des Berg- 

und Hügelgebietes, in denen die Bewirtschaftung oder eine 

genügende Besiedlungsdichte gefährdet ist, nicht nur 

Massnahmen zur Diversifizierung, sondern auch existenziell 

wichtigere Wohnbauvorhaben mit einem Investitionskredit 

unterstützt werden.  

Anmerkung: Die Matrix zur Beurteilung der Gefährdung der 

Besiedelung nach Anhang 2 (Art. 2) der Verordnung des 

BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen 

in der Landwirtschaft (SR 913.211; abgekürzt IBLV) ist zu 

überprüfen. Vor dem Hintergrund der verstärkten Dynamik 

bei den Gemeindefusionen haben einzelne Parameter in der 

Matrix an Bedeutung verloren. Allenfalls ist die Ausschei-

dungsmethodik grundlegend zu überprüfen (Alternative: 

Geografische Abgrenzung mit Vorschlagsrecht der Kantone). 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5, Einleitungssatz Zustimmung Die Verkürzung der Wartfrist und die Beurteilung über die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Betriebes erhöht den 

unternehmerischen Handlungsspielraum.   

 

Art. 8 Abs. 3 Zustimmung  In den Weisungen und Erläuterungen sollen geeignete Pla-

nungsinstrumente für die Beurteilung der tragbaren Belas-

tung und die Risikobeurteilung aufgeführt werden. Der Ent-

scheid über die Anwendung eines geeigneten Instrumentes 

soll dem Kanton, in Abhängigkeit von der Risikoexposition, 

freigestellt werden.    

 

Art. 9 Abs. 1 … für Bodenverbesserungen nach Artikel 14 genügt ein 20 

jähriger Pachtvertrag 

Änderung mit gleicher Pachtdauer wie in Artikel 9 Abs. 3 Bst. 

a bzw. Dauer der Rückerstattungsfrist nach Art. 35 Abs. 5 

 

Art. 10 Abs. 1 Die Beschränkung der anrechenbaren LN auf Flächen in-

nerhalb einer Fahrdistanz von 10 km wird grundsätzlich 

befürwortet, doch soll für die traditionelle, landschaftsprä-

gende Maiensässbewirtschaftung eine Ausnahmemög-

lichkeit vorgesehen werden. 

Für die traditionelle Berglandwirtschaft, insbesondere in den 

Kantonen Graubünden und Bern, hat die Ausweitung der 

Produktionsgrundlagen durch die Erschliessung und Nut-

zung höher gelegener Futterflächen für die Viehwirtschaft 

eine hohe Bedeutung. Aus diesem Grund soll in Gebieten 

mit traditioneller, landschaftsprägender Maiensässbewirt-

schaftung eine Ausnahmemöglichkeit für die Anerkennung 

entfernt gelegener Betriebsflächen geschaffen werden.     

 

Art. 10a Abs. 1, Einleitungs-

satz und Bst. c 

 2000 Stellenprozente und ein Umsatz von 10 Mio. Franken 

erscheinen für einen 'Kleinbetrieb' ausserordentlich hoch. 

 

Art. 11 Abs. 1 Bst. d Zustimmung   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Abs. 2 Bst. a Landumlegungen mit Arrondierung des Grundeigentums 

und so weit wie möglich des Pachtlandes in Kombination 

mit Infrastrukturmassnahmen (Gesamtmeliorationen); 

In den Erläuterungen auch die Möglichkeit aufzeigen, dass 
eine Pachtlandarrondierung in Kombination mit Infrastruk-
turmassnahmen (z.B. Ausbau Güterstrassennetz als Zweit-
melioration) auch als umfassend gemeinschaftliche Mass-
nahme gilt.  

Neben den Voraussetzungen in Art. 88 LwG würde die Ein-
stufung der Verbesserung von Wegnetzen mit Landerwerb 
und Grenzbereinigungen in Kombination mit einer Pacht-
landarrondierung als umfassende gemeinschaftliche Mass-
nahme sehr begrüsst. 

Die Pachtlandarrondierung ist freiwillig. Diese ev. in den 
Zuschlägen (Art. 17) berücksichtigen. 

 

Art. 11a Abs. 1 Zustimmung   

Art. 11b Bst. a, c, e Zustimmung   

Art. 12 Abs. 1 Bst. b Zustimmung   

Art. 12 Abs. 2 Bst. a und c Zustimmung   

Art. 13 Zustimmung 

 

 

 

 

 

Die Präzisierungen in Art. 13 Abs. 1 bis 5 SVV zur Sicher-

stellung und abschliessenden Klärung der Wettbewerbsneut-

ralität auf Stufe Kanton erhöhen die Rechtssicherheit für alle 

Beteiligten.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14 Abs. 1 Bst. f weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und Land-

schaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der Um-

weltschutzgesetzgebung in Zusammenhang mit Massnah-

men nach den Buchstaben a–d, insbesondere die Förde-

rung der Biodiversitätsflächen, der Bau oder Ersatz von 

Trockenmauern und die Vernetzung von Biotopen;  

Diese Regelung wird grundsätzlich sehr begrüsst und führt 

zu 'Win-Win-Situationen' bei Meliorationsprojekten. 

Trockenmauern werten per se Natur und Landschaft auf, 

fördern die Biodiversität und dienen der Vernetzung von 

Biotopen. Somit muss diese Massnahme nicht explizit er-

wähnt werden. Eine Bachausdolung wird auch nicht explizit 

als mögliche Massnahme aufgeführt. Bereits heute werden 

die Massnahmen in den Erläuterungen aufgezeigt.  

 

Art. 14 Abs. 3 Bst. d Zustimmung   

Art. 15 Abs. 1 Bst. g Zustimmung   

Art. 16 Abs. 2 Möglichkeit der Pauschalsubventionierung bei Unwet-
terschäden in die Erläuterungen der SVV aufnehmen  

Vereinfachtes Verfahren bei der Wiederherstellung von Kul-

turland sowie kulturtechnischen Bauten und Anlagen fördern; 

Differenzierung bei Wiederherstellungsprojekten mit oder 

ohne öffentlichem Planauflageverfahren 

 

Art. 16 Abs. 4 Zustimmung   

Art. 16a (PWI) Ansätze anheben In der vorliegenden Revision bleiben die Ansätze bei PWI 
unverändert: Anpassung an heutige Verhältnisse  

 

Art. 19 Abs. 3 Zustimmung   

Art. 19e Zustimmung   

Art. 20 Abs. 1 Bst. b Zustimmung   

Art. 38 Abs. 1 Zustimmung   

Art. 39 Abs. 1 Bst. f Zustimmung   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 39 Abs. 2 Bst. c Zustimmung   

Art. 44 Abs. 1 Bst. e Zustimmung   

Art. 46 Abs. 4 und 8 Zustimmung   

Art. 49 Abs. 1 Bst. c Zustimmung Die Ausdehnung der Unterstützungsmöglichkeit mit einer 

Starthilfe auf bestehende bäuerliche Selbsthilfeorganisatio-

nen ist eine Angleichung an Art. 43 SVV (keine Beschrän-

kung  auf die Aufnahme der Selbstbewirtschaftung). Beste-

hende Selbsthilfeorganisationen mit Entwicklungspotential 

können dadurch gefördert und unterstützt werden.        

 

Art. 49a Zustimmung   

Art. 51 Abs. 4 Zustimmung   

Art. 55 Abs. 4 Zustimmung   

Art. 61 Abs. 2
bis

 und 4 Zustimmung   
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7. Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs. 3 Bst. a Die Beschränkung der anrechenbaren LN auf Flächen in-

nerhalb einer Fahrdistanz von 10 km wird grundsätzlich 

befürwortet, doch soll für die traditionelle, landschaftsprä-

gende Maiensässbewirtschaftung eine Ausnahmemöglich-

keit  vorgesehen werden.  

Für die traditionelle Berglandwirtschaft, insbesondere in den 

Kantonen Graubünden und Bern, hat die Ausweitung der 

Produktionsgrundlagen durch die Erschliessung und Nut-

zung höher gelegener Futterflächen für die Viehwirtschaft 

eine hohe Bedeutung. Aus diesem Grund soll in Gebieten 

mit traditioneller, landschaftsprägender Maiensässbewirt-

schaftung eine Ausnahmemöglichkeit für die Anerkennung 

entfernt gelegener Betriebsflächen geschaffen werden.     

 

Art. 6 Abs. 2 (Aufhebung) Zustimmung  Die verstärkte Beurteilung über die wirtschaftliche Leistungs-

fähigkeit des Betriebes ist zweckmässig. Die Wartefrist für 

die Gewährung einer Betriebshilfe nach Art. 1 Abs. 1 Bst. b 

SBMV (Umschuldung) soll nach einer grösseren Investition 

generell drei Jahre betragen. Eine grosse Investition ist zu 

definieren. 

 

29. April 2013/ EnM 

 


